
Buchbesprechungen 

}.;f/lrgilYt"llJa SudlJo{ DreIeckIge R ecl>lS'1i er­
')Li/muse Im WirHcha/l.<7ier"",ltunglrechl -
4m BeISpIel der Konkurremenklagen (Frank­

furtl!r wirlSchaflSrechtliche Studien Band 14), 
Frankf .. r, am Milm "lW. (pqrer L"ng), 1989, 

125 S., DM 35.-

Die Verfasserin bemüht sich um cine grund­

sätzliche, theoriegeleilete Weiterenlwicklung 

der Dogmatik zu dnltwirksamen Begünsti­

gungen im Winsch3{tsverwallllngsrecht. Sie 

holt dazu In der .Einführung« freilich allzu­

weit aus. Sie belegt in Wahrheil die gegen­

wanige Ausweglosigkeit allcr Versuche. den 

einen f-lauptaspekt - dH sublektlve öifendi­

ehe Recht - mIt außerrechtswlssenschaft.li­

ehen Großtheorien in fruchtbare Verbindung 

zu bringen . Der zweite Schwerpunkt (dIe 

verw,utungsprozc5suale Veronung) wird mit 

Ankündigungen über das wissenschaftliche 

Programm der ArbeIt erfolgreICher einge­

kreist (nach lassende syslemallSche Kraft von 

Eingriffsvorbeh3h und SchutZflorm, Untaug­

lichkeit der AnfechlUngsklage). Das gele. 

gentlich .nklingende n,cma der Prozedur.li­

sierung wird später - ~lIerdings nIcht voll -

ausgearbeitet. D,e eigentliche, freilich theore­

tisch henbgezonte Einführung in die Proble­

matik bringt der zweite Tcil (5ubvenlionsbe­

gri H, Verwa.llungsrech tsvcrh i hnis .1ls 

Grundkltegorie) . Im drilten Teil zeigt die 

Verfassenn die Brüchlgkcll der Dogmatik zu 

Klagebdugnis und subJektivem öffentlichem 

Rccht außerhalb der 3d rcssalenhezogcnen 

EingriUsverwaltuns. Gerade bei der Bewer­

tung dcr Drillwirkungen staatlicher Win­

schaftssubvenflonen v~rs2gc die Schut2'.~ 

normtheorie (5 . 48, S 31.). Gesetzesvorbehah 

und Gewaltenteilung fühl'lt'n vielmehr umer 

den Bedingungcn moderner In{rastruklUr­

vcrw~ltung zum Paradox erweilerter exekuti· 

ver HandlungsspIelräume (S. 61). Subjektive 

Rechte will die Verfasserin als Bestandteil 

eines durch aktuelle Wechselbezüge herge­

stellten, ggf. mehrpoligen Verwaltungsver­

hältntsses defintercn, eine Thtse, die anhand 

einer Diskussion von Kbgeanen explizicn 

werden soll (S.62). [n diesem Zus~mmcn­

hang entwickelt sie ihre Kernthcsc: adäquate 

Klageart für die Driubetroflenen-Konstelb­

tion seI die Feststdlungsklage. Die Verfasse­

nn denkt dabei an eine Appellentscheidung 

mit Korrektur- bzw. Nachbcsserungspfiicht 

(S.74, vgJ. auch S.83) und an Rückverwei· 

sung an das Exckullvorgan (S. 7S)' DIe .lnge­

kündigte Definition subjekuver Rechte bleibt 

jedoch aus oder jedenfalls blaß; mehr als ein 

Hinweis auf .individuelle Zugangsm6glich­

kelten. nach Maßgabe der Beteiligung am 

konkretcll Rcehtsverhältnis selbst (S. 76) fin­

det sich nicht. Gleichwohl macht die Sicht 

von dcr erarbeiteten Pbuform auf die Pr:l.xi~ 

der GerichLSl'.weige (Finanz-, Verwahungs­

und Zivilgerichte, S. 83 H.) und a.uch auf die 

rechtswissenschaftliehe Dogmatik (S. 77 fL) 

deren In konsistenz erst richtig dem lieh (vier­

tcr Teil). Mit Recht bemerkt die Verhsserin. 

»daß eine Drillbeuoffenenklage gegen dis­

kriminierende UnterstützungsIßterventlonen 

vor Finan zgerich ten unzulässig, Verwal­

tungsgeriehten unbegründet und K~rtellsena­

ten bei ordentlichen Geric\llcn begründet 

sein wird . (S. 1\)). Mil dem fünften Teil 

kchrt sie %u ihren makrotheoretischen Inter­

essen 2.urück, dic sich als für die gewählte 

ThemensteIlung wiederum wenig ergiebig er­

weisen. Selbst die Analysc der entdeckten 

»Mehrsprachigkcl!« (S. I 13-1(5), so ein­

drucksvoll sie gelungen sein mag, tdgl zur 

Frage nach der Ddinir.ion subjektiver öffent­

licher Re<hte oder zur Bestimmung der :lIlgc­

messenen Klagearr nichts bel. Dic theoreti­

sche Auscin3ndcrsetzung weist in eine gallz 

andere (makrotheoreli~che) Rlcbtung (7.. B. 

mIt der an SIch einleuchtenden These. Recht 

sei ntd" ~ls autonomes Subsystem, sondern 
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266 als .Kompiememärbesulldlei Iredes cln %clnen 

gesellschaftlichen Teilsystems 2U verstehen) 

(5. 114)· 
Der Vcrschbg, den Rechtsschutz des Dntl­

betroffenen als FeslSlellungsklagc eigener An 

mit Appell- und Rückvcrwelsungs-Elcmen­

ten auszugestalten, ist ein guter, bedenkens­

werter Einlall. Er häue allndings prozeß­

und malcriellrechdich vertieft und gegen die 

sich aufdrängenden Bedenken verteidigt wer­

den müssen. So gibt es sicherlich Falle, in 

dencn ein schutz würdiges Interesse des Drit­

ten gerade an der KHsation des Zuwen­

dungs-Bescheides anerkannt werden muß. 

Das Problem der Bekanntgabe als Wirksam­

keiLS-Voraussel:wng wird nUr in einer Fuß­

note gewürdigt (S . 7 I Fn. 235). Die Verknüp­

fung mit dem Prozeduralisierungs-Konzept 

ist nichl einm:tl in Angriff genommen; es 

findet sich nur die Dilgnose, daß der Dritte 

bisher eben nICht beteilige worden ist (vgl. 

2. B. S. 6S L). Auffallend ist auch, daß die 

Analyse des Popularldage-Verbots enLSch ie­

den zu kurz bleibt (vgJ . bcs. S. 46, auch S. 76, 
100). Die Tr3gfähigkeit des Grundgedankens 

bleibt davon gewiß unberührt . Oberh~upl 
liegt die eigentliche Bedeutung der ArbeIt in 

der durchgehenden Kritik ver:llreter, aber 

zählebiger Sch lusselbegriffe des Vcrw:tl­

IUngsrechlS. Nichts teigt die desolate bge 

der verwallu n gsrechtswissenschaltlichen 

TheOrie deutlicher als der Umstand, daß die 
Verbsserin mit verunglückten Bildern arbei­

ten muß: das Zweieck (5. '3) gibt zu geome­

tnscher, die »Mehrpoligkeit . (5 . 18) zu gco­

morphologischer Verwunderung Anlaß. D ie 

Verfa:;serin behandelt offensichtlich Pro­

bleme, für die uns noch die Begriffe fehlen. 

Ihre Gedwken eilen der Sprache voraus. 

Aber daran erkennt man die forschung. und 

das Abstraklionsniveau der Analyse entschä­

digt den Lcser auch dort, wo Sie den Inhalt 

durch den Salzbau mehr einfriedet ~Is zu­

gänglich m.lChl. Doch gdingen ihr daneben 

zugleich Formulierungen vOn großer Kraft 

wie diese: ~Verwaltungshandcln ist nichl 

mehr oriemiert an Eingriffen in bürgerliche 

Freiheit, sondern an Gewährleistung von In­

f r:lstruk tur." 

Comelius PnUwltz (Hg .): Asds, Recht und 
Gtsu"dhellspo!itik, Ergebnme soZU1lwt5.len­

scb4t!icher AlIis-ForsrhHng Bd. 2, Ber/i" 
/990 (Ed. SIgma Bolm), JJ4 S., DM J6,-

Mit dem von Pr1ltW;t2 herausgegebenen Rea­

der .Aids, Recht und Gesundheaspolitik « 

liegt der zweile Band der Re.ihc .Ergebnisse 

sozialw issenschaf tl ieher A ids-Forschu ng" 

vor . Getreu dem Ziel dieser Reihe, ein Forum 

für .. (Zwischen-)Ergebnisse c :w bieten (Edi­

torial, 33 t), gelingt ~. diesem, di~ akluclle 

rechl5politische und -dogmatische Diskus­

sion um die Frage, Inwieweit "der Staat legi­

limiert 1St, in vitale Lebensbereiche . . . einzu­

greifen unter der Vorgabe, hiennit .Infek­

tionskellcn< unterbrechen zu wollen" 

(Schmacke, t7), mit der gebotenen Sachlich ­

keit zusammenzuf:tSsen bzw . (stellenweise) 

fonzuführen. Der Einsch:ätzung des Heraus­

geber> gerecht werdend, n aeh der ~i n einem 

RechlssLUI eine (gesundheits -)politische De­

b:\ue, die nicht luch eine juristische ist, we­

der faktisch denkbar, noch ... normativ 

wünschb~r (ist), weil die Grenzen gesund­

heitspolitischer Akuvität und Plssivjeät des 

Staates nicht Im Belieben der jeweiligen Exe­

kU\lve stehen dürfen" (Primvitz, S), Eißt sich 

dabei den insgesamt 18 Beiträgen der Ij Au­

lOren (von denen einige bereIts ao anderer 

Stelle verö({ent!ichl wurden bzw. eon Kon­

zentrJt froherer Publikalloncn damellen) 

eIße unterschiedliche SchwerpunklSetzung 

entnehmen. Sie ermöglicht es, sowohl die 

Frage nach den RechLSgrundlagen staatlicher 

Zwangsmaßnahmen dis auch die im Zusam­

menh:tng mit einer HIV-Infektion auftau­

chenden weileren Rechtsprobleme für fast 

alle einschlägigen Recht,gcbicte eingehend 

zu eroncm. 

Im Vordergrund eines eme" Teiles des Rea­
den sIeht dabei die mit Hilfe medizm-htslO­

nscher (Schmacke; Rühmann), verfassungs­

rechtlicher (Seewald: de Witl; Frankenberg) 

und datenschutzrcchdicher (Simitis) Argu­

mente geführte Diskussion um Effizienz und 

Zulässigkeit eines Einsal~es seuchenrechtli · 

eher Maßnahmen bzw. einer Instrumentali­

sierung des Strafrechts (Kreuzer, Prillwilz) 

zum Zwccke der Aids-Prophylaxe. Spürbar 

sensibilisiert durch .maxlmalistische", dh auf 
staatliche Zwangsmaßnahmen setzende Ten­

denzen düdle der gcmelns~me Ausgangs­

punkt dieser Beiträge In der furcht vor den 
möglichen Folgen einer durch »radikale Sim­

pIifizlerungell Q (Simitis, 64) gepr~gten Argu-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-2-265 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 05:52:04. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-2-265


ment~';on 7.U finden sein. Konkrcter: Gese­

hell wird die Gefahr einer Milhchtung der 
,> verfassungsrechdich verbindliche(n) Vor­
gabe ... , In der Gesundheitspoliük eine allen 

Bürgern gegenüber bestehende Verpflichtung 
zu sehen, sie nicht al~ Instrument zu benut­

zen, den Wünschen und Ängsten der Vielen 
,Gesunden< auf Kosten der wenigen ,Kran­
ken< Rechnung zu tragen .. (Simitis, 6~). Eine 

Gefahr, die in der Tat nicht zu \Ontersch~tzen 
ist. Denn: »Die Wahrscheinlichkeit, daß es 

:zu einer solchen Entwicklung Kommi, ist 

d:t.nn besonders groß, wenn sich, wie bei 

Aids, Ratlosigkeit und Angst mischen .. (Si­
mltis, 64 ; ähnl. Kreuzer, Ilj), da dann »un­
ter~tellte Motive Im Verbund mit diffusen 

Befürchtungen ... gegenüber gUlen Gründen 

und nachprüfbaren Fakten in Führung_ 
(Prankenbt'rg, 93) gehen könnten sOWIe die 

Bere.itschafl wächst, sonst akzeptiene 

Rechtspnnzlpien in Frage zU stellen (dnu 
Seewald, 50; Simitis, 63; Kreuzer, 116; Priu­
WItZ, '40 H.). Versuchungen, denen die hier 

versammelten Beiträge nicht erliegen: Die 

Diskussion der Notwendig- bzw. Zulassig­

keit des Einsalles von ZWJ1lgsmaßnahmen 
zum Zwecke der Aids-Prophylaxe wird kon­
sequent :lnhand der verf~sungsrechtlichen 

Vorgaben, insbesondere: anhand des Vcr­

hähnismäßigkeilsprinzips, welches zu eIner 

sozialwissenscluhlichen Unterfünerung der 
Argumentation zwingt, ausgerichtet. 

Dementsprechend kann dem Reader auch 
eine wohl vollst~ndige Übcrsicht über die 
einschlägigen Grundrechte und Verfassungs­

prinzip,en entnommen werden, In deren 
Vordergrund die SkIzzierung der sich ~us 

dem Verh:iltnismäßigkclIs- sowie dem So­

l-;alstaatsprinzip ergebenden Anforderungen 
stehl (Seewald, 37 H.). Erganzt wird diese 
Übersicht dabeI durch eine vertiefende Dis­

kussion der aus An.2 11 J GG abgeleHetelJ 
-staatlichen Sc],ulzpflicht M • Sie verdeutlicht 

nicht nur die grundsatzliehe Aheptanz des 
Topos .sta.ldicher 5chUlzauftrag« (trolz der 

Gefahr, Unler Berufung auf diesen Topos das 
durch An. 2 I GG konstituierte, gegen st~at­
liehe M3ehtenl fa ltung gerichtete lndividu~l­

Abwehrrecht auswhebeln). Dieser Darstel­
lung ist Vielmehr weiter Zu entnehmen, daß 
der .. Schutz3.uhrag. allenfalls den St~t ver­
pflichten mag, .zugunstcn der Bürger, die 

nicht-infiziert oder nicht Aids- krank sind .. 
(Seewa!d, 4J), tätig zu werden, während die 
Frage, welcher Strategie die st:latliche Aids­

Prophylaxe zu folgen hat, durch den Topos 

>staatlicher SchU!zauhrag. keine Antwort 

erfährt (vgl. IIlsbes. Frankenberg, 93 H.; de 
Will, 83 ff.), sondern allein unter Beachtung 
anderer Verf.1Ssungsprinzipien entschjeden 
werden kann und muß. Dabei gilt: -Legitim 

und legal sind einzig Maßnahmen, die ein 
Hochstmaß <UI Schutz gewährleistcn, ohne 
d~bei den Respekt vor der I ntegrit3t der Be­
troffenen aus den Augen zu verlieren« (Simi­

tis, 64). Insbesondere der Grundsatz der Ver­

haltnism~ßigkeJl, so d.s einhellige Credo der 

Beitdge, spiele dabei eine herausragende 

Rolle. Dieser unterwerfe die staatlichen Maß­
Mhmcn der Infeklionskontrolle _von Verbs­

sungs wegen ... elllem drelstufigen Test­

(fr:ankenbcrg, (07), nämlich : der Frage n:ach 
der .Geeignetbeit«, der .. Erforderliehkeit. 
sowIe der .Zumutb~rkell« der Maßmhme. 

Dieser Einschätzung folgend wird - gleich­
sam auf der Ebene der "Gceignclhcil« ~rgu­
mcnllerend - die oftm:Js behauptete Elfi­

zienz scuchenrechdieher ZW3ngsinslTUmcn­

taricn bei der Bekämpfung von Infektions­
krankheiten einer kritischen Reflexion umer­

zogen . Sich gegen eine »undiffercnzie.nc« Be­
schwörung der »bcwähnen. Wege der Seu­

chenbelümpfung wendend (Schmacke, 18) 

und auf medizin-historische Untersuchungen 

zurückgreifend (vgl. Schmacke, 17 ff.; Rüh­

mann, 3 J 11.), werelen einige pbusibk Über­

legungen prnscntiert, die bereits erhebliche 

Zweifel an der grunds:itzt;chcn Effizienz der 
scuchenrechtlichen Maßnahmm hervorrufen 

müssen. 50 insbesondere die mit Hilfe ver­
seh iedener mcd izin-historischcr U ntersu­

chungen gestützle These Schm:>.ckes, n3ch 

der ~es vor allem die Verbesserung der hygie­

nischen und sozi31en Lebcnsbcdi ngungen 
und des Ernährungszustandes gewesen sind, 

die für den drastischen Rückgang der wich­
tigsten Infektionskrankheiten seit Mille des 

19.J:>.hrhundens bereits vor der Ära der mo­
demen Medizin verantwortlich w~ren ... 

(Schm:lckc, 19) Oder die mllgeteilte Beob­
achrung, nach der die im Kampf gegen Ge­
schlechtskrankheiten eingesetzten ~rigiden 

Zwangsmaßnahmen keinerlei positiven Ef­
fekt hatlt'n .. , wiihrend »Aufkl:irungs- und 

Kondomkampagnen in der US-Armee bci 
weitgehendem Verzicht 3uf Zwangsmaßnah­
men ausgesprochen erfolgreich. waren 
(Schmacke, 21). 

Unterstützung erfahren diese Zweifel bezüg­
lich einer .Geeignclhejtu seuchenrechtlicher 
Zw:t.ngsmlßnahmen auch durch den (leider 

keine exakten Ll!eratur~nglben <'nthalten-
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den) Beitrag Rühmanns. der mic Hilfe einer 

Betrachtung der Gesetzgebungsgeschicllle 

des Geschlcchtskrankheitengesetzes auf den 

fehlenden N~chwcis einer genenipräventive 

Wirkung desselben (34 f.) sowIe ~uf mögliche 

kontraproduktive Effekte m~J<imalistischer 

StrategIen - bedingt durch eine .Sllgmallsle­

rung der Kranken« () I) - hinweist. Solche 

Effekte werde.n dabei insbesolldere etner per­

sonenbczogenen Mddepnicht bescheinigt. 

DIese erzeuge ~bel den besonders gef:ihrde­

ten Personen Angst und Panik und könnte 

sie von der N uQ.ung der vorhandenen Infor­

mations-, Beratungs- und Untersuchungsan­

gebore abhalten". wie entsprechende Erfah­

rungen der schwedischen Gesundhellsver­

wahung bereits erkennen lassen (SimIlis, 6g; 

Kreuzer. tl 8 L). Zudem wird - aufgrund der 

crfahrungsgcm~ß hohen Dunkelziffer - be­

reits die praktISche Durchsetzbarkeit einer 

solchen geseuliehen VerpOichtung der Ärzte 

zur Meldung bezweifelt (Simitis, 68; Kreu­

zer, U9) sowie die Erforderlichkeit in Frage 

gestellt. indem auf »die Verlaßlichkeit der 

derzeit erfolgenden Meldungen von Aids­

Erkrankungen durch Ärzte ~uf freiwilliger 

Basis" hLngewiesen wird (Simltis. 68). !n die­

sem Zusammenhang WIrd ebenfalls die 

Rcchtmäßigkeic des immer wicder als Mög­

lichkeit genannten .Massen-Screening'" .das 

flächendeckende H IV-Amikorper-Testen 

der Bevölkerung, zumindest ~ber der .Risi­

kogruppen, (Böllinger. 154). aufgrund einer 

U nvcrhältnismiißigkeit verworfen (Franken­

berg, t09 fL). Ein Ergebnis. welches durch 

die primär an reehlsdogmalischen Problemen 

eLnschlägiger Rechtsgebiete ausgerichteten 

Beitrage CrginZl wird: Nur konsequent wird 

auch hier der Praxis, die einen ZwaflgsteSI Im 

Strafvollzug (dazu Böllinger, '54 H .• SimiliS, 

78 H.), innerhalb des Asyl- bzw. Aufenth.lhs­

genehmlgungsverbhrens (dazu Rittsueg, 

Marx) und im Rahmen einer Einstellungsun­

ICfsuchung (Hinrichs. BTUns) zul:illt sowie 

der Überlegung. einen Test als Vorausset­

zung für die Aufnahme Ln eine J ugendhilfc­

einrichtung zu statuieren (Münder), die 

Rechtm:illigkeit abgesprochen_ 

Die Bedeutung des Aspektes der • Verh.l­

tcnstätigkeit" :lnsprcchcnd. wird schließlich 

~uch die Erforderlichkeit staa,lichcr Zwangs­

maßnahmen in [010 in Frage g~lcllt •• weil 

jeder Bürger sich weitgehend durch eigenes 
Verhalten vor der Infizierung mit Aids schüt­

zen kann. (de Witl. 90). Damit dürfte auch 

~uf die mit d~m Eins.tz slaatlichcr Zwangs-

maßnahmen verbundene Gefahr elflCS sich 

konrraprodukllv auswirkenden .Placebo-Ef­

fektes. angespielt se.in. In der Tat ist ~u 

bdiirchten, daß (auch hier) sta<ltJiche 

Zwangsmaßnahmen lediglich die Gesamtbe­

völkerung beruhigen und in Sicherheit wie­

gen sollen, obwohl durch sie nichts veränden 

oder verbessen wird, waS - insoweit kontra­

produktiv - zu einer Minimierung der 7.um 

SchUlze vor einer HlV-Infekllon unbedingt 
notwendigen Eigenmitiltive (.Selbstschutz.) 

führen könnte. 

Den aul die Funktion des Strafrechts einge­

henden Bcitr~gen kann schließlich eine deut­

liche Warnung vor einer (erneuten) Instru­

rnentalisierung desselben und der darnll ein­

hergehenden »Gefahr, die Garantien formali­

siener Konfliktverarbeitung gering 7.U ach­

len, weil sie die politische Zweckverfolgung 

stören könnten« (Hassemer-AK. vor § I, 
Rn.48): .Trends«), entnommen werden 

(Kreuzer. t t 5 ff.; PrltlWHZ. J 25 fL). Eine 

Warnung, deren Berechtigung gerade für das 

Thema .Aids und Strafreclu. nur zu unter­

strelchen ist - lassen ~ich doch gerade hIer gut 

sichtbar T~ndenzen ausmachen, zugunslen 

einC"S strafrechtlichen Einsatzes »eine Reihe 

rechtsdogmatischer Hürden elegant" 

(Kreuzer, J 16) zu überspringen oder zu um­

gehen (dazu deudich Pnuw;tz, t 50, der - als 

Fazlc seiner U mersuchung - davor warnt, 

.§ l.2) ~ StGB on;ht weiterhin als Volksge­

sundheitsger.ihrdungsdelikt zu mißbrau­

chen.). Und dies, obwohl die Eflektivllät 

eines strafrechtlichen Einsatzes alles andere 

als wahrscheinlich ist, Wle schon die histori­

schen Erllhrungcn bezüglich der .. Versuche 

direkter Einflußnahme durch Strafrecht und 

Zwang im Intlmbereich eIßverSländlichen Se­

xualumgangs u LId H1 geseUsch~ftlichen Sub­

kullllren., insbesondere der ProSUlution, 

zeigen (Kreu2.er, I '9). Ungeachtet dessen. 

daß die vOn den Protagonisten einer straf­

rechtlichen AIds-Prophylaxe stillschweigend 

zugrunde gelegee generalpräventive Wirkung 

des Strafrechts bereIts grundsätzlich zu be­

zwei{e1n ist, bleibl nämlich zu beachten, daß 
die Hoffnung auf eine solche Wirkung jeden­

f~lIs für den hier Im Vordergrund stehenden 

Adres5atcnkreis aufgrund der fehlenden Mo­

IIvicrbarkeit derselben fehl gehr. Entschei­

dend dürfte LnSOWCll seIn, daß dieser f-aklOr 

ganz erheblich von der .geglaubten Ver(ol ­

gungsintcllsität~ gesteuen wird, hier aber da­

von auszugehen ist. d:aß 'g~rade in Verhal­

tcnsbereichen weitgehender T~ter-Opfer-Re-
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ziprozit.!, wie sie Drogenumgang und Scxu­
~Ikonlakte In Risikogruppen darstellen ­

(Krcuzer, 117) Opfcr'lnzeigen >ausbleiben 

oder fragwürdig erschcinen " (Kreu~er, 117), 

liinzu kommt: Eine MOlIvierharken setzt 

das Fehlen von "Neutrali$ierungstechniken. 
vor~us. Eine Bedingung, die aufgrund sich 
bildender »subkuhu reller Gegenstrategien~ 

(Kreuzer, 1(9), nicht gcgeben sein dürftc. 
Wenn man bedenkt, Jaß der Einsatz des 

Strafrechts zudem ähnliche, sich zU dem Ziel 

der Aids-Prophyl3.Xc kOnlr~produktlv ver· 

haltende .Bumerang-Effekte . (Kreuzer, I 17) 

bewirken wurde, wie sie Im Falle des Eins!l{­
zes seuchenrechllicher Zwangsmaßnahmen 

zu erwanen sind (s.o.), bnn der stellenweIse 

mit crstaunlicher Vchemenz gefordene und 
teilweise bereits erfolgle intensive Einsatz des 
Strafrechts - auf den ersten Blick - nur über­

r:lSchcn. Indes : angesichts der aktuellen slraf­
rechtlichen • Trends.. (H.sscmer-AK, 

a, a. 0.) wird man auch diese Forderung 

"nur- :Js einen wcileren Beleg für cine Ten­
denz erkennen müssen, welche das . Seraf­

recht der Moderne. der Gehhr ausscut, zu 

einem beliebig cinsetzbaren InstruTllent der 

Polili k (hier: der Gcsundheilspolitik) zu ver­

kommen und .bewußt oder unbewußt, ab 

symbolische und zugleIch kostcngünstige 
Reaktion auf bestehende Probleml~gen miß­

braucht zu werden" (Pnttwllz, n8), 

Angesichts der Zweifel an ihrer Verhähnls­
mäßigkeit dürfte lelzllich dem insbesondere 

auf die fehlende EffiZienz sowie Konlrapro­

dukuviul s131dichcr ZWJngsmaßn~hmcn ge­
Stülzten FazIt dieser Benräge nIcht zu WIder­

sprechen seilI: Solange von eIner fehlenden 

Eignung und Erforderlichkelt der möglichen 
Zwang5maßnahmen auszugehen ist, »smd 

Aufkliirung und Ber~lUng sowIe Anlcllung 
zu sclbs!verantwortlichen Handeln absolut 

vorrangig. (so Simitis. 69 bzgl. emer allge­
meinen Meldepflicht; Im Ergebnis abwei­

chend nur Scewald, S \ fL) , 

Daß auch ein Aufklilrungskonzept der ge­

selzgeberischcn Untemützung bedarf, die 
über das bloße Untcrbssen konlraproduk!l­

ver M.ßnahmen hlll~usgehl. wird dabeI nlch! 
übersehen. Geforderl WI rd. da der Erfolg 
eines solchen Konzeples Vcnrauen bzw. die 
Möglichkeil eines Selbst5ehutzö voraus­

setze, elwa die Anerkennung eines Zeugnis­

verweIgerungsrechtes fu r Drogen- und Aids­
Berater (duu Kreuur, 18 I H.), eine Entkn­

mmalisierung von Besllz und Ausgabe von 
Injizlcrgerät an Drogensüchlige (Kreuzer, 

175 H.), eine Annäherung an kontrollierte 
Subslllu!ionsprogramme im Drogenbereich 

(Kreuzer, 178 Ir) und - WIchtig - eine Ver­
bcsserung der Behandlungssituation HIV-fn­

fiziener im Strafvollzug (Bollinger) . Nicht zu 

vergessen den notwendigen, d~tenschu(z­

(vgl. SimiliS) sOWie strafrcchtlich (vgl. Pritt­

wj~) gebotenen sensiblen Umgang mit dem 
eme HIV-Infekuon betreffenden Datenmate­

rial. Damit dürften auch die Ziele, die eine 

auf Aufkl:irung setzende Diskussion neben 

der notwendigen Übeneugungsarbell zu 
verfolgen hat, hinreichend skIzziere sein. 

Bleibt zu hoffen. d~ künftig auch die nor­

mative Dimcnsion des Problems mll der ge­

bOlencn Intensität diskuucrt wird: So plausi­
bel die Argumentation auf der empirischen 

Ebenc ist (obg,lelch stellenwcise die notwen­

dige Auscin~ndersetzung mit der Gegenmei­
nung nicht mtensiv genug gefühn wird), so 

unverkennbu iSI auch die empirische Schlag­
sClle des Readers, welche die normative Be3f­

bCllung der Frage nach der »Zumutbarkeit. 
bzw. der Verhältnismäßigkeit I. c. S .• dic eine 

Abwiigung mIt anderen Grundrechten erfor­

den hätte, des öheren zu kurz kommen läßt. 
Um nicht mißventanden zu werden: DIC 

Einbeziehung sozIalwissenschaftlicher Er­
kenntnIsse ist unbedingt nOl\V~ndig. Aber 

darüber darf der l'\om13livc Charakter des 

Rechts nicht übersehen werden. Allzu leicht 
folgt man sonst einem .aklucllen Stil der 

juristischen Argumenlation-, der, einmal auf 

dem Fundament der Empirie angelangt, die­

ses kaum mehr zu verl~scn in der Lage is t. 

Mit fatalen Folgen, Wie etwa die gegcnwär­
tige Tendenz Im Strafrecht zeigt, mit Hilfe 

einer (vorgeblich) empIrisch begTÜndeten 

Priivcntionspolilik em ums andere Mal den 
Durchgriff der Krimln~)poliljk unter Miß­

achtung strafrechtlicher oder gar verlas­
sungsrcclnlicher PrinzipIen zu wagen, dabeI 

Begriffe wie. Funktionstüchtigkeit der Straf· 

rechtspflege" als .Sehlüssel. benulzend. 

Freilich kann nun eingewandt werden, daß 

die hier vorwiegend empirisch gekleIdete Ar­

gumentation sich vor allem pragmatischen 
Gesichrspunkte yerd~nkc - wurde doch die 
uberw legende Z:th I der BeIträge vor der En­
quctc-Kommlssion des Bundestages gehalten 

- einem Organ, das sich mlßgeblich "on 
Effizienzargumenten beeindrucken läßt. Und 

steht doch gerade die Frage der Effizienz im 
Mittelpunkt der aktuellen Auseinanderset­
zung um die wrschlcJenen Präven\lonsstr~­

legien (skizzien von Frankenberg, 93 fL). 
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Dennoch : die Frage, ob damil nicht zu kurz 

gegriffen wird, bleibt. Ein Beispiel: Wenn, 

wie der Herausgeber Pritlwil7. einriiumt, die 

gegen eine Effizienz sprechenden Überlegun­

gen .HypOIhesen. bleiben, »deren Plausibj­

liu,t man teilen oder beslrelten kann- (t18) , 

so trin der mangelnde zwingende Char3k'er 

einer solchen empirischcn Argumentation of­

(en ",ulage_ Insofern bedarf es auch einer 

inlensivcren Beschäftigung mit der Frage, 

welche Konsequenzen dieses n U "genaue 
Wissen. hat_ Diesbezüglich wird zwar lufge­

zeigt, welcher Bewei,lasl die Vertreter einer 

maximalisl ischen Strategie ausgesetzt sind 

(Franken berg, 95 f.), Die Frage, welche 

rechtlichen Konseq uen;!en aus der Niellter ­

{üllung der Beweislast folgen. bleibt jedoch 

weitgehend offen. Postulien wird lediglich. 

daß ein Eingriff des St~ales in Grundrechle 

erst dann zulässig sei. wenn die Effizienz und 

Erforderlichkeit der Maßnahme tiberzcugend 

dargel~n wurde. So einleuchtend diese Be­

hauptung sein mag - sIe stützt sich allein auf 

den normaliven Grundsatz .jn dubio pro 

libenale" bl'.w . • in dubtO contI':! delictum«. 

dessen Reichweite jedoch höchst umstritten 

und - wichliger: - dessen pr.tktischc Bedeu­

tung minimal ,st. Das übliche Verfahren, cine 

empIrisch begrundete Plausibili(ät bezüglich 

der IneffiZienz einer Ma.ßn~l1le mil Hilfe 

eines Hinwei~es auf die -erhebliche Gefahr. 

und einer dH~US folgenden Minderung der 

Wahrscheinlichkeitsanforderungen an die Ef­
fizienz einer Maßnahme 7.U neutralisieren, 

belegt dies ja nur 2.U deutlich . Fazit: Eine 

sozialwissensch:JrJichc Begründung 1st zwar 

unumgänglich und ersle Voraussetzung. Sie 

isc aber, so lange sie nur Plausibilität in An­

spruch nehmen bnn. ohne den Versuch, mit 

Hilfe norm?tiver Prinzipien die Bedeutung 

der empirischen Ergebntsse abzuslchem 

bzw. dieselben zu ergänzen, allzu leichi zu 

negieren. 

In einem lWtlle1l Ttil des Readers geht cs 

schließlich um eine Darstellung und Diskus­

sion der in den wichtigsten Rcchtsbereichen 

im Zusammenhang mit einer Hf V-Infektion 

auftrerenden dogmatischen Problemen. Auf­

grund der durch die praktische Relevanz ge­

rechtfenigten Tendenz, die Frage der Recht­

mäßigkeit emes HIV -Tests in den Vorder­

grund zu SIelIen, können diese Beiträge 

durchaus als Ergänzung und Ver\lefung der 

z.uvor gemachlen grundsätzlichen Überle­
gungen angesehen werden. Darüber h,n~us 

weisen sie n~(üTlich aufgrund der SkiZZIe­

rung der aktuellen rcchlsdogmalischcn Pro­

bleme einen wichtigen Eigenwert auf. Einge­

gangen wird In diesem Zusammenhang auf 

die insoweit auftrctenden Bcsonduheiten des 

SlrafvoUzuges (Böllinger), des Ausl~ndergc­

setzes (RillStieg, Marx). des Arbeitsrechts 

(Hinrichs, Bruns) unter Berücksichtigung 

der Besonderheiten des öffentlichen Dienst­

rechtes (Bruns), des Sozialrechts (Birk) und 

des Jugendhil fercchts (Münder), während f~­

milienrechrliche Probleme ebenso wie allge­

meine zivilrechtliehe Haftungsfragen ausge­

klammen bleiben. Was zu bedaucrtl ist: Wird 

doch auch und insbesondere den Schadenscr­

Slt 2,- bzw. Schmenensgeldregelungen eine 

(.sekundiire~) PrävemionsfunklJon zuge­

schrieben . Werden Sie doch andererscus als 

möglicher (wirksamster?) Schulz gegen die 

das allgemeine Persönlichkeic.srecht verlet­

zenden rechtswIdrigen HIV-Tests angese­
hen. 

Zu wünschen bleibt , d:tß dieser Re3der Anlaß 

dazu gibt. die millierweile in den t:\gespoliu­

sehen Hintergrund getretene Aids-Diskus­

SIOn im Sinne einer minimalistischen Strale­

gie neu zu beleb~n . Man sollte sich nicht 

täuschen lassen: Die zur Zeit in der öffent­

lichen Diskussion erkennbare mwgelnde 

Präsen2, m;1Ximalistischer Forderungen Ist al­

les andere als ein Beleg für den Erfolg mint­

maJistischer Konzepte - wIe insbesondere die 

gerade In diesen Tagen erfolgende Diskus­

sion über eine mögliche M il!elkü rZU ng für 

den Bereich der Aids-Aufklärungskampag­

nCn belege. 

FYllIIk Süß 
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